
Antwort
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Margit Stumpp, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Förderung von Batterietechnologien durch die Bundesregierung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Konjunkturpaket, welches im Juni 2020 vom Koalitionsausschuss zwi-
schen CDU, CSU und SPD beschlossen wurde, umfasst eine Vielzahl von in-
novationspolitischen Maßnahmen. Damit soll laut Bundesregierung sicherge-
stellt werden, dass Deutschland „gestärkt aus der Krise hervorgeht und lang-
fristig erfolgreich ist“. Auch soll u. a. Deutschlands „Rolle als weltweiter Spit-
zentechnologieexporteur durch insbesondere digitale Zukunftsinvestitionen 
und Investitionen in Klimatechnologien“ gestärkt werden.

Für den Klimaschutz sowie für eine erfolgreiche Energie- und Verkehrswende 
kommt nach Ansicht der Fragesteller dem Hochlauf einer effizienten und res-
sourcenschonenden Elektromobilität eine große Bedeutung zu. Dabei sind die 
Erforschung und Produktion von Batterien in Deutschland und Europa nicht 
nur klima-, sondern auch wirtschafts- und industriepolitisch von großer Be-
deutung.

Aufgrund der international harten Wettbewerbslage in der Batterieproduktion 
ist ein schnelles Aufholen von Deutschland für den Mobilitätsstandort 
Deutschland und eine funktionierende Verkehrswende entscheidend. Weitere 
Verzögerungen können wir uns nach Ansicht der Fragesteller nicht leisten. Es 
ist daher zentral, wie die Förderung der Batteriezellenfertigung durch die 
Bundesregierung voranschreitet und ob durch die freihändige und hochumst-
rittene Entscheidung der Bundesregierung für den Standort Münster/Ibbenbü-
ren für die Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) das notwendige Tempo 
gewährleistet werden kann (www.zeit.de/wirtschaft/2019-06/elektromobilitae
t-anja-karliczek-batteriezellen-forschung-standort-muenster).

Die Fragestellenden fragen die Bundesregierung, wie sie die Forschung, Ent-
wicklung und Produktion von Batterien fördert, welche zusätzlichen Maßnah-
men durch das Konjunkturpaket geplant sind und wie sich Bau und Inbetrieb-
nahme der Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in Münster angesichts der 
Größe der Herausforderung und der Dringlichkeit der Verkehrswende entwi-
ckeln.
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 1. Auf welche Höhe belaufen sich die Fördermittel des Bundes im Bereich 
Forschung und Entwicklung von Batterietechnologien in den Jahren 
2015 bis 2020 (bitte 1. nach Jahren und Bundesministerien sowie 2. nach 
Jahren und Forschungsstandorten – Hochschulen, außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen etc. – auflisten)?

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen.*

 2. Auf welche Höhe belaufen sich die Fördermittel des Bundes im Bereich 
Forschung und Entwicklung von Elektromobilität in den Jahren 2015 bis 
2020 (bitte nach Jahren und Bundesministerien aufgliedern)?

Es wird auf die Anlage 2 verwiesen.*

 3. Wie viele zusätzliche Haushaltsmittel wird die Bundesregierung mit dem 
Konjunkturpaket für Forschung und Entwicklung in den Bereichen 
Elektromobilität sowie Batteriezellfertigung in den Jahren 2020 und 
2021 bereitstellen (bitte nach Jahren, den Themenfeldern Elektromobili-
tät und Batteriezellfertigung sowie Bundesministerien aufgliedern)?

Die Verteilung der zusätzlichen Haushaltsmittel aus dem Konjunktur- und Zu-
kunftspaket für Forschung und Entwicklung in den Bereichen Elektromobilität 
sowie Batteriezellfertigung ist Gegenstand regierungsinterner Beratungen und 
wird erst mit Abschluss der Aufstellung des Bundeshaushalts für das Jahr 2021 
feststehen.

 4. Wie verteilen sich eventuell zusätzliche Haushaltsmittel auf die einzel-
nen Module und Forschungsinstitutionen des Dachkonzepts „For-
schungsfabrik Batteriezelle“?

Die Bundesregierung geht davon aus, dass hier und im Folgenden das Dach-
konzept „Forschungsfabrik Batterie“ gemeint ist.
Die Bundesregierung beabsichtigt, mit möglichen zusätzlichen Mitteln das 
Dachkonzept „Forschungsfabrik Batterie“ weiter zu stärken. Im Übrigen wird 
auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.

 5. Wie verteilen sich die Fördermittel des Dachkonzepts „Forschungsfabrik 
Batteriezelle“, welches nach Auskunft des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) „alle bisherigen Fördermaßnahmen und 
-programme zur Batterieforschung unter einem Dach“ zusammenführt 
(vgl. https://www.bmbf.de/de/batterieforschung-in-deutschland---potenzi
ale-fuer-vielfaeltige-anwendungen-nutzen-662.html), über die Haushalts-
jahre (ab 2018), Bundesministerien und Forschungsinstitutionen?

Das Dachkonzept „Forschungsfabrik Batterie“ umfasst zentrale Fördermaßnah-
men und -programme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) zur Batterieforschung. Die Aufteilung der Fördermittel im angefragten 
Zeitraum ist der Anlage 3 zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22074 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 6. Sind die neu verteilten Fördermittel i. H. v. 100 Mio. Euro (vgl. Aus-
schussdrucksache 19(18)224 des Ausschusses für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages) Teil des be-
reits Ende 2018 verkündeten Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie-
zelle“ mit dem angekündigten Fördervolumen von 500 Mio. Euro, oder 
handelt es sich hierbei um zusätzliche Haushaltsmittel?

 7. In welchem Verhältnis stehen die im Dachkonzept „Forschungsfabrik 
Batteriezelle“ definierten Module (Material, Zelle und Prozesse, Batte-
riezellfertigung) und Kompetenzcluster (vgl. https://www.bmbf.de/files/
BMBF_Dachkonzept_Forschungsfabrik_Batterie_Handout_Januar201
9.pdf) zu den vier neuen Batterie-Kompetenzclustern „Intelligente Batte-
riezellproduktion“, „Recycling/Grüne Batterie“, „Batterienutzungskon-
zepte“ und „Analytik/Qualitätssicherung“ (vgl. Ausschussdrucksache 
19(18)224 des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung des Deutschen Bundestages) ?

Die Fragen 6 und 7 werden im Zusammenhang beantwortet.
Die Bundesregierung beabsichtigt, die auf Ausschussdrucksache 19(18)244 ge-
nannten vier neuen Batterie-Kompetenzcluster im Rahmen des bereits Ende 
2018 verkündeten Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie“ zu fördern.
Die drei etablierten und erfolgreich laufenden Batteriekompetenzcluster Excel-
lentBattery, ProZell und FestBatt zielen auf die Förderung und Verknüpfung 
exzellenter Batterieforschungsaktivitäten in Deutschland ab, betrachten die Bat-
teriezellproduktion mit dem Ziel sie weiterzuentwickeln und nehmen das Zu-
kunftsthema Festkörperbatterien in den Fokus. Mit dem neuen Cluster Inzepro 
wird das Modul Batteriezellfertigung bei den Aspekten Flexibilisierung der 
Produktion und Industrie 4.0 ergänzt. Die anderen Cluster bilden zwei neue 
Module im Rahmen des Dachkonzepts. Die neuen Cluster GreenBattery und 
Batterienutzungskonzepte eröffnen das Kompetenzfeld Batterielebenszyklus, 
um Batterien selbst, aber auch ihre Nutzungsmöglichkeiten nachhaltiger zu ge-
stalten. Der Cluster AQua schließlich zielt als Querschnittsmaßnahme mit ei-
nem Schwerpunkt auf analytischen Verfahren darauf ab, das Verständnis für die 
komplexen Prozesse in Batterien zu erweitern und hieraus Konzepte für bessere 
und effizientere Batterien zu entwickeln.
Eine Visualisierung der erweiterten Struktur des Dachkonzepts „Forschungs-
fabrik Batterie“ ist unter https://www.werkstofftechnologien.de/fileadmin/medi
a/Batterieseite/Grafik-Dachkonzept_07_2020.jpg verfügbar.

 8. Wie verteilen sich die angekündigten Fördermittel i. H. v. 100 Mio. Euro 
über die Forschungseinrichtungen (bitte nach Forschungseinrichtung und 
Jahr aufgliedern)?

Die Förderentscheidung zu den Verbundprojekten wird auf Basis ausgearbeite-
ter Projektanträge getroffen. Die Verbundprojekte der vier neuen Kompetenz-
cluster befinden sich aktuell in der Phase der Antragstellung und durchlaufen 
das übliche Prüfverfahren vor Bewilligung. Zur Verteilung der Fördermittel 
nach Forschungseinrichtungen und Jahren können daher keine Angaben ge-
macht werden.
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 9. Welche finanziellen Zusagen seitens der Bundesregierung – z. B. in 
Form vorläufiger Förderbescheide – gab es im Bereich der Batterietech-
nologieforschung für die Forschungsinstitutionen der neuen Batterie-
Kompetenzcluster bereits vor der Auswahl der neuen Kompetenzcluster, 
und sind die neu zugesagten Fördermittel zusätzlich oder stattdessen (bit-
te separat je Forschungsinstitution auflisten)?

Es gab keine finanziellen Zusagen seitens der Bundesregierung im Bereich der 
Batterietechnologieforschung für die Forschungsinstitutionen der neuen Batte-
rie-Kompetenzcluster im Zusammenhang mit der Auswahl der vier neuen Clus-
ter.

10. Nach welchem Verfahren erfolgte die Bewertung und Auswahl der Zu-
wendungsempfänger für die vier neuen Batterie-Kompetenzcluster, und 
welche Akteure waren daran wie beteiligt?

Gab es eine Expertenjury, wenn nein, warum nicht?

11. Mit welchen Personen war die Expertenjury – sofern eine unabhängige 
Expertenjury an der Bewertung und Auswahl beteiligt war – besetzt, hat 
sich das BMBF den Fördervoten der Expertenjury angeschlossen, und 
wenn nein, in welchen Fällen wurde davon abgewichen, und warum (bit-
te für jeden Zuwendungsempfänger einzeln begründen)?

Die Fragen 10 und 11 werden im Zusammenhang beantwortet.
Als Teil des Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie“ werden die neuen 
Batterie-Kompetenzcluster dazu beitragen, die Batterieforschung in Deutsch-
land entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu stärken. In einem mehrmo-
natigen intensiven Dialogprozess unter Beteiligung des Beirats Batteriefor-
schung Deutschland wurden die thematischen Ausrichtungen der vier neuen 
Kompetenzcluster sowie die entsprechenden Projektstrukturen erarbeitet.
Analog zu den laufenden BMBF-Batteriekompetenzclustern wurden in die 
Konzeption und Struktur der neuen Batteriekompetenzcluster sogenannte Ma-
nagementkreise eingebunden, die mit Vertretern aus der Industrie besetzt sind. 
Die Managementkreise haben die Aufgabe, die jeweiligen Kompetenzcluster 
zielgerichtet, gerade auch mit Blick auf industrielle Anforderungen, zu unter-
stützen. Die eingereichten Projektvorschläge wurden durch Mitglieder der Ma-
nagementkreise bewertet, das BMBF folgte den Voten in allen Fällen. Eine 
Auflistung der Industrievertreter in den Managementkreisen ist der Anlage 4 zu 
entnehmen.*

12. Aus welchen Gründen erhalten ausschließlich Hochschulen und For-
schungsinstitute der außeruniversitären Forschungseinrichtungen eine 
Förderung im Rahmen der vier neuen Batterie-Kompetenzcluster?

13. Wie konkret möchte des BMBF den enormen Technologievorsprung, ins-
besondere asiatischer und US-amerikanischer Hersteller bei Batterietech-
nologien aufholen, ohne auch Unternehmen in die Förderung der Batte-
rie-Kompetenzcluster einzubeziehen?

Die Fragen 12 und 13 werden im Zusammenhang beantwortet.
Durch den Aufbau der neuen Kompetenzcluster wird die Batterieforschungs-
landschaft in Deutschland thematisch ergänzt und gestärkt, der vermehrte Ein-

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22074 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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satz von Batterien zur Energiespeicherung und in neuen Anwendungsfeldern 
wird forschungsseitig in einem ganzheitlichen Ansatz begleitet. Dabei fügen 
sich die neuen Kompetenzcluster in die vorhandenen Strukturen des Dachkon-
zepts „Forschungsfabrik Batterie“ als essentieller Baustein der Innovations-
pipeline zu Batterietechnologien ein. Die Industrie wird entsprechend der bis-
her etablierten BMBF-Batteriekompetenzcluster über die Managementkreise 
eingebunden. Es wird hierzu auch auf die Antwort zu den Fragen 10 und 11 
verwiesen.
Der Transfer von Forschungsergebnissen in die industrielle Anwendung im Ge-
samtkontext des Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie“ erfolgt entweder 
im Rahmen bilateraler Kooperationen zwischen den an den Clustern beteiligten 
Forschungseinrichtungen mit der Industrie oder im Rahmen von Verbundpro-
jekten mit Beteiligung der Industrie (Förderrichtlinien „Batterie 2020“ / „Batte-
rie 2020 Transfer“). Die neue Förderrichtlinie „Batterie 2020 Transfer“ widmet 
sich explizit diesem Ziel und wurde am 2. September 2020 als zentrales Ele-
ment des Dachkonzepts veröffentlicht.
Die Bundesregierung zielt mit unterschiedlichen Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung der Batterietechnologie darauf ab, den technologischen Vorsprung an-
derer Länder aufzuholen. Herzstück der dahinterliegenden Strategie stellen for-
schungsseitig die im BMBF-Dachkonzept „Forschungsfabrik Batterie“ gebün-
delten Maßnahmen dar, die Aktivitäten der Batterieforschung bis zur industriel-
len Pilotierung abbilden. Die Anschlussfähigkeit der BMBF-Initiativen wird 
durch einen engen Schulterschluss mit den auf die Industrie zielenden FuE-
Fördermaßnahmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) mit dem Ziel der Etablierung einer großskaligen Batteriezellproduk-
tion in Deutschland, etwa im Rahmen der „Important Projects of Common Eu-
ropean Interest“ (IPCEI), synergetisch sichergestellt.

14. Wie konkret möchte die Bundesregierung das Ziel erreichen, dass bei ei-
nem derzeitigen Weltmarktanteil europäischer Unternehmen von rund 
3 Prozent bis zum Jahr 2030 ein Drittel der weltweiten Batterieprodukti-
on auf Europa entfällt (https://www.heise.de/news/Bund-foerdert-Batteri
ezellfertigung-bei-Varta-mit-300-Millionen-Euro-4799778.html), und 
welchen Anteil am Weltmarkt erachtet die Bundesregierung für deutsche 
Unternehmen als realistisch?

Europa und insbesondere Deutschland sind auch aufgrund der konsequenten 
Forschungsförderung durch die Bundesregierung und des stark steigenden Be-
darfs an Batteriezellen hoch attraktiv für Investitionen im Bereich der Batterie-
zellfertigung. Dies wird durch die jüngsten Entscheidungen namhafter Herstel-
ler belegt. Ziel der Bundesregierung ist es, die technologische Souveränität 
Deutschlands und der Europäischen Union auf diesem Feld zu gewährleisten. 
Mit der Förderung im Rahmen der beiden Batterie-IPCEIs sowie mit den weite-
ren Investitionen in die Batteriezellfertigung und ihrer Wertschöpfungskette am 
Standort Deutschland und Europa bestehen gute Aussichten, dass das Ziel von 
einem Drittel der weltweiten Produktion von Batteriezellen erreichbar wird.
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15. Wie konkret gestaltet die Bundesregierung die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen, die durch das IPCEI-Batterie-Projekt (IPCEI = Im-
portant Project of Common European Interest) gefördert werden, mit 
Hochschulen und Forschungsinstituten der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen, die beispielsweise im Rahmen des Dachkonzepts 
„Forschungsfabrik Batteriezelle“ eine Förderung durch die Bundesregie-
rung erhalten?

Die Bundesregierung versteht sich als Akzelerator und Moderator eines engen 
inhaltlichen Austausches zwischen der Industrie und der deutschen Batteriefor-
schungslandschaft. Wichtige Vernetzungsinstrumente stellen u. a. das Dachkon-
zept „Forschungsfabrik Batterie“ und der Beirat Batterieforschung Deutschland 
dar. Eine zentrale Veranstaltung ist das Batterieforum Deutschland, welches al-
le wesentlichen Akteure der Batterieforschung und -entwicklung einmal im 
Jahr über mehrere Tage zur Diskussion zentraler Themen zusammenführt. Im 
Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 12 und 13 verwiesen.

16. Welche kooperativen Forschungsprojekte zu Batterietechnologien zwi-
schen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf 
der einen und Unternehmen auf der anderen Seite wurden durch den 
Bund zwischen 2015 und 2020 gefördert (bitte alle Forschungsprojekte 
mit Zuwendungsempfängern, Höhe der Förderung und Förderzeitraum 
angeben)?

Es wird auf die Anlage 5 verwiesen.*

17. Wie viele Ausgründungen aus Hochschulen und außeruniversitären For-
schungseinrichtungen im Bereich Batterietechnologien gab es nach 
Kenntnis der Bundesregierung zwischen 2015 und 2020?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine umfassenden Erkenntnisse vor.

18. In welchem Umsetzungsstadium befindet sich nach Kenntnis der Bun-
desregierung die im Jahr 2019 beschlossene „Forschungsfertigung Batte-
riezelle (FFB)“ am Standort Münster aktuell?

19. Wie lauten die Meilensteine für Planung, Bau und Betrieb der FFB, und 
wie hoch ist die finanzielle Förderung durch den Bund (bitte für die Jah-
re 2019 bis 2023 einzeln aufschlüsseln)?

Die Fragen 18 und 19 werden im Zusammenhang beantwortet.
Entsprechend seinem Standortangebot für die Forschungsfertigung Batteriezel-
le (FFB) hat sich das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) verpflichtet, die Pla-
nung und Errichtung des Gebäudes für die FFB zu übernehmen. Eine bezugs-
fertige Fertigstellung des Gebäudes ist nach derzeitiger Planung für das Jahr 
2022 vorgesehen. Daran schließt sich die Installation und Inbetriebnahme der 
Anlagen an.
Das erste Teilprojekt zur Errichtung der FFB mit den Zielen Konzeption, Auf-
bau und Inbetriebnahme einer ersten Produktionslinie befindet sich seit dem 
1. Oktober 2019 in der Umsetzung und wurde mit einer Fördersumme von rund 
149 Mio. Euro durch den Bund bewilligt. Weitere Produktionslinien und Inno-
vationsmodule werden im Rahmen folgender Teilprojekte realisiert, insgesamt 

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22074 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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ist eine Förderung durch den Bund in Höhe von bis zu 500 Mio. Euro vorgese-
hen. Für das bisher bewilligte erste Teilprojekt ist die Mittelbereitstellung wie 
folgt vorgesehen (in Mio. Euro):

2019 2020 2021 2022 2023 Summe
3,0 11,9 69,4 41,9 22,8 149

Die Mittel für die weiteren Teilprojekte werden bedarfsgerecht zur Verfügung 
gestellt.

20. Wie viele Beschäftigte arbeiten aktuell nach Kenntnis der Bundesregie-
rung für die FFB (bitte nach Qualifikationsstufen aufschlüsseln)?

Im Rahmen des ersten Teilprojektes (FoFeBat) ist die in der folgenden Tabelle 
dargestellte Personalplanung vorgesehen.

Planung „FoFeBat“ FFB Münster und beteiligte 
FhG-Institute VZÄ

Studentische Hilfskräfte 1.880 h 3,9
Wissenschaftliche Hilfskräfte 13.978 h 29,1
Technisches Personal 39,4 Personenmonate (PM) 3,3
Wissenschaftliches Personal 769,7 PM 64,2
Leitung 57,4 PM 4,8

21. Sind die Ausschreibungen für Gewerke und Ausrüstungen der FFB be-
reits gestartet?

a) Wenn ja, wann wurden die Ausschreibungen veröffentlicht?

b) Wenn nein, bis wann sollen die Ausschreibungen spätestens erfol-
gen?

c) Wie bewertet die Bundesregierung die Chancen deutscher und euro-
päischer Maschinen- und Anlagenbauer, bei der Ausrüstung der FFB 
zum Zuge zu kommen?

Die Fragen 21 bis 21c werden zusammen beantwortet.
Die Ausschreibungen für Gewerke und Ausrüstungen im Rahmen der Errich-
tung des Neubaus für die FFB obliegen dem Land NRW. Der Generalplaner für 
die Errichtung des Baus wurde bereits ausgeschrieben und beauftragt. Er spezi-
fiziert gegenwärtig die Ausschreibungen der einzelnen Gewerke. Die genauen 
Termine der weiteren Ausschreibungen sind gegenwärtig noch nicht festgelegt.
Die Ausschreibungen für Maschinen und Anlagen im Rahmen von „FoFeBat“ 
werden durch die Fraunhofer-Gesellschaft erfolgen und unterliegen den Rege-
lungen des Vergaberechts. Erste Ausschreibungen und Beschaffungen von Aus-
rüstungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Die Bundesregierung geht da-
von aus, dass deutsche und europäische Anlagenbauer entsprechende Angebote 
abgeben werden.
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22. Welche Komponenten der FFB sollen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung am Standort Ibbenbüren realisiert werden, mit Haushaltsmitteln in 
welcher Höhe beteiligt sich die Bundesregierung am Bau und Betrieb der 
Anlagen am Standort Ibbenbüren, und wie weit sind Planung, Bau und 
Betrieb der FFB am Standort Ibbenbüren bereits fortgeschritten?

Zur Frage, welche Komponenten der FFB am Standort Ibbenbüren realisiert 
werden sollen, wird auf die Standortbewerbung aus Münster verwiesen, die den 
Fragestellern als Ausschussdrucksache 19(18)110 b vorliegt.
Die Anlagen am Standort Ibbenbüren wurden in der Standortbewerbung aus 
Münster als optional angeboten. Eine Finanzierung aus Haushaltsmitteln des 
BMBF ist nicht vorgesehen. Die in Ibbenbüren geplanten Anlagen befinden 
sich noch in der Konzeptionsphase.

23. Wann genau im Jahr 2022 soll nach Kenntnis der Bundesregierung die 
FFB vollumfänglich in Betrieb gehen, und wie soll, bei diesem sehr spä-
ten Start der FFB, der enorme Rückstand Deutschlands in der Batterie-
zellfertigung aufgeholt werden (vgl. https://www.forschungsfertigung-ba
tteriezelle.fraunhofer.de/)?

Hierzu wird zunächst auf die Antwort zu den Fragen 18 und 19 verwiesen.
Die FFB ist ein Baustein des BMBF-Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batte-
rie“, das auch weitere wichtige Instrumente zur Entwicklung von Batterietech-
nologien und deren Überführung in die Anwendung beinhaltet. Hierdurch wur-
de in den vergangenen Jahren eine breite Kompetenzbasis in der Batteriepro-
duktionsforschung geschaffen. Das Kompetenzcluster ProZell etwa hat bereits 
in der Vergangenheit wichtige Erkenntnisse zu den einzelnen Prozessschritten 
bei der Fertigung von Batteriezellen erarbeitet. Die FFB selbst wird mit ihrem 
Leistungsangebot zur Erforschung der Skalierung der Produktion von Batterie-
zellen dazu beitragen, Deutschland zu einem führenden Forschungsstandort in 
der Batterieproduktionsforschung zu machen und die Wertschöpfungskette im 
Sinne der technologischen Souveränität des Standorts vollständig abzudecken.
Durch das BMWi werden, u. a. im Rahmen der IPCEI-Projekte, Unternehmen 
hinsichtlich der Errichtung einer Batteriezellfertigung gefördert. Die Förderung 
der Bundesregierung berücksichtigt zudem auch das Gesamtsystem Batterie 
und endet nicht bei der Batteriezelle. Die Aktivitäten des BMBF im Rahmen 
des Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie“ ergänzen die Aktivitäten des 
BMWi forschungsseitig, hierzu wird auch auf die Antwort zu den Fragen 12 
und 13 verwiesen.

24. Wie bewertet die Bundesregierung die späte Inbetriebnahme der FFB im 
Jahr 2022, obwohl im Auswahlprozess klar festgeschrieben wurde, dass 
„die FFB schnellstmöglich einsatzfähig sein muss“ (vgl. Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 12 auf Bundestagsdrucksache 19/13330)?

An der schnellstmöglichen Einsatzfähigkeit der FFB hält die Bundesregierung 
fest. Die Arbeiten zum Aufbau der FFB laufen auf Hochtouren. Nach Ansicht 
der Bundesregierung wird die FFB nach ihrer Inbetriebnahme einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung der Wertschöpfungskette Batterie in Deutschland leisten. 
Es wird hierzu auch auf die Antwort zu Frage 23 verwiesen.
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25. Sieht die Bundesregierung, dass in Münster/Ibbenbüren nun mindestens 
zwei Jahre in den Bau von Gebäuden investiert werden, die an anderen 
Standorten laut der Bewertung der Standorte im erfolgten Auswahlver-
fahren bereits vorhanden gewesen wären, so beispielsweise in Ulm?

a) Wenn ja, wie bewertet sie dies im Hinblick auf das notwendige Tem-
po in der Batteriezellenfertigung?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 25 bis 25b werden zusammen beantwortet.
An allen am Bewerbungsverfahren beteiligten Standorten wären in Bestandsge-
bäuden aufwändige Umbau- oder Anpassungsmaßnahmen notwendig gewesen, 
um den Anforderungen des Projekts Rechnung zu tragen. Insbesondere in Ulm 
wären zudem erhebliche Gebäudeerweiterungen notwendig gewesen. Der Neu-
bau in Münster bietet nun den Vorteil, dass der Aufbau der FFB genau auf die 
konkreten Anforderungen der Forschungsfertigung ausgerichtet werden kann.

26. Kann der Betrieb der Batteriezellenfertigung wie in der Standortbewer-
bung MEET genannt (vgl. Ausschussdrucksache 19(18)110 b des Aus-
schusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des 
Deutschen Bundestages), in Münster/Ibbenbüren bereits vor der Fertig-
stellung der neuen Gebäude starten?

a) Wenn ja, seit wann werden dort in welchem Umfang Büro-, Labor, 
Produktions- und Lagerräume genutzt?

b) Wenn ja, welche Forschungstätigkeiten können beziehungsweise 
werden dort bereits in den Bestandsgebäuden stattfinden?

c) Wenn nein, warum werden die Bestandgebäude – wie im Betreiber-
konzept der Fraunhofer-Gesellschaft und den Ausschreibebedingun-
gen der FFB gefordert – nicht genutzt?

Die Fragen 26 bis 26c werden zusammen beantwortet.
Die Arbeiten zur Errichtung der FFB haben planmäßig mit dem Projektstart des 
Vorhabens „FoFeBat“ zum 1. Oktober 2019 begonnen. Bisherige Arbeiten be-
treffen insbesondere die Anlagenkonzeption. Erste Forschungsarbeiten der FFB 
können bereits vor Fertigstellung des Neubaus starten, dazu wird im Rahmen 
von „FoFeBat“ eine Interimslösung umgesetzt. So sind der Aufbau eines Be-
schichters sowie eines Extruders zur Durchführung von Forschungsarbeiten im 
Bereich der Elektrodenherstellung im Rahmen der Interimslösung vorgesehen.

27. Wie konkret gestaltet sich bei der FFB die Zusammenarbeit zwischen der 
Fraunhofer-Gesellschaft, der Rheinisch-Westfälischen Technischen 
Hochschule (RWTH) Aachen und des Instituts MEET der Universität 
Münster, welche Funktionen haben Prof. Dr. Achim Kampker und Prof. 
Dr. Günther Schuh (beide RWTH Aachen) und Prof. Dr. Martin Winter 
(Universität Münster) in der FFB jeweils inne, und für welche Tätigkei-
ten und wie viele Stunden pro Monat sind sie in das Projekt FFB seit sei-
nem Start involviert?

Die Zusammenarbeit zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) und den 
Standortpartnern ist eng. Sie wird in einem gemeinsamen Executive Board ko-
ordiniert, das die strategische Gesamt- und Teilprojektplanung der FFB verant-
wortet. Herr Prof. Kampker und Herr Prof. Winter sind Vertreter der Standort-
partner in diesem Gremium. Auf der Projektebene sind die RWTH Aachen und 
die Universität Münster durch Unteraufträge in das erste Teilprojekt eingebun-
den. In den folgenden Teilprojekten werden sie Projektpartner sein.
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Zum zeitlichen Umfang der erfragten Tätigkeiten liegen der Bundesregierung 
keine Erkenntnisse vor.

28. Welche Kriterien müssen Unternehmen erfüllen, um die FFB für ihre 
Forschungszwecke nutzen zu können, und zu welchen Bedingungen kön-
nen Unternehmen die Kapazitäten der FFB nutzen?

Die FFB als Forschungsinfrastruktur steht allen an der Wertschöpfungskette 
elektrochemischer Energiespeicherung beteiligten Unternehmen offen. Voraus-
setzung ist, dass eine primäre Verwertung und Nutzung der Ergebnisse inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz stattfindet. Hierzu 
entwickelt die FhG in einem engen Dialogprozess mit deutschen und europä-
ischen Unternehmen sowie Wissenschaftseinrichtungen ein Geschäftsmodell.

29. Werden auch Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb der europäischen 
Union, wie beispielsweise Tesla und CATL, die FFB für ihre For-
schungszwecke nutzen können, und wenn ja, unter welchen Bedingun-
gen?

Unter den in der Antwort zu Frage 28 genannten Bedingungen sind For-
schungskooperationen der FFB mit internationalen Partnern möglich.

30. In welcher Höhe wird die FFB mit Mitteln des Bundes im Jahr 2020 un-
terstützt werden, und mit welchen Zuwendungen plant die Bundesregie-
rung für die Jahre 2021 bis 2025?

Hierzu wird auf die Antwort zu den Fragen 18 und 19 verwiesen.

31. Fließen durch das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung zu-
sätzliche Finanzmittel in die Realisierung der FFB?

a) Wenn ja, für welche konkreten Leistungen werden diese Mittel aus-
gegeben, und wie verteilen sich diese zusätzlichen Mittel auf die Jah-
re 2020 und 2021?

b) Wenn nein, warum hält es die Bundesregierung nicht für nötig, die 
Realisierung der FFB zu beschleunigen?

Die Fragen 31 bis 31b werden zusammen beantwortet.
Es ist nicht vorgesehen, dass zusätzliche Finanzmittel aus dem Konjunktur- und 
Zukunftspaket in die Realisierung der FFB fließen. Die Bundesregierung hat 
ein hohes Interesse an einer zeitnahen Realisierung der FFB. Aus heutiger Sicht 
stehen hierfür im Rahmen der geltenden Finanzplanung ausreichende Mittel zur 
Verfügung.

32. Seit wann liegt der Bundesregierung der Prüfbericht des Bundesrech-
nungshofes zur Standortvergabe der FFB vor, und bis wann wird die 
Bundesregierung ihre Erwiderung des Prüfberichts abgeschlossen haben?

Der Bericht des Bundesrechnungshofes (BRH) an den Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages wurde der Bundesregierung am 1. September 2020 
nachrichtlich übermittelt. Die Bundesregierung hatte zuvor Gelegenheit zur 
Stellungnahme.
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33. Wie bewertet die Bundesregierung die Einschätzung zur Standortvergabe 
der FFB, die der Bundesrechnungshof in seinem Prüfbericht äußert?

Nach Ansicht der Bundesregierung leistet der Bericht, der nun parlamentarisch 
beraten wird, einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung der Debatte um die 
Standortentscheidung zur FFB. Es ist festzuhalten, dass der BRH die Entschei-
dung für die FFB in Münster nicht infrage stellt.
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